Arbeitsvertrag

Arbeitsvertrag, Werkvertrag, Werkliefervertrag








Werkliefervertrag = Rohstoffe, Material wird für die Leistung mitgebracht vom Arbeitgeber  

(Farbe und Leistung, Material und Arbeitsleistung)

Werkvertrag = Es wird vom Kunden nur die Leistung verlangt. (Nur streichen)

Erstellt von Bahls Jürgen PGN Roth L70

Arbeitgeber: (Malerbetrieb)


Haftet für Arbeitnehmer


Haftet für den Erfolg des


Angenommen Auftrags


Zahlt für Leistungen des


Arbeitnehmers


Stellt für seine Arbeit 


Erfüllungsgehilfen ein


(Arbeitnehmer)





Kunde:


Erteilt einen Auftrag


Zahlt den Auftrag wenn er


Mit erfolg und mit rechtzeitigem Termin fertig


Erfüllt worden ist. 





Arbeitnehmer:(Geselle, Maler)


Wird für seine persönlichen Leistungen


Vom Arbeitgeber vergütet.


Er haftet nicht für den Erfolg des


Auftrages.


Arbeitnehmer ist in diesem Fall


Erfüllungsgehilfe





Arbeitnehmer:


Persönliche Leistung





Arbeitgeber:


Vergütet die Leistungen





Arbeitsvertrag





§ 611 BGB





          Schwarzarbeit


nicht gestattet


verboten





Arbeitsvertrag





Werkvertrag





Werkliefervertrag





Unbeteiligter:


z.B.: Radfahrer


Unfall





Arbeitnehmer wird in diesem


Fall zum Verrichtungsgehilfen





§823,831








